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Die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Haupt, Mag. FischI, Motter, 

Haller, Apfelbeck haben am 22. April 1991 unter der Nr. 923/J an 

mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend Asbest. 

in Österreichs Spitälern gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"1. Seit wann ist Ihrem Ressort bekannt, daß in Geräten und Anla­
gen der Medizintechnikfirma Odelga Asbest freiliegend verar­
beitet wird? 

2. Seit wann werden Geräte und Anlagen dieser Firma aus 
KRAZAF-Mittelri für Österreichs Spitäler angekauft? 

3. Wie hoch waren in diesem Zeitraum die Ausgaben aus KRAZAF-Mit­
teIn für Odelga-Geräte und Anlagen? 

4. Wie oft wurden diese Geräte und Anlagen seither auf Hygiene, 
Sicherheit und ähnliche Kriterien überprüft? 

5. Wurden die in den Geräten und Anlagen freiliegenden Asbestum­
hüllungen nie bemerkt? 

6. Falls doch: warum wurden diese Geräte und Anlagen bis heute 
nicht saniert? 

7. Wen trifft die Haftung im Falle eines Gesundheitsschadens 
durch Asbest 
a) bei Patienten, 
b) beim Personal? 
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8. ~\Telche Maßnahmen zur ordnungsgemäßen Voll ziehung der Asbest­
verordnung, BGBl.Nr. 324/1990, werden im Wirkungsbereich Ihres 
Ressorts getroffen?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: 

Dem Bundesministerium für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz 

ist am 2. Mai 1991 eine Mitteilung zugegangen, in der eine der­

artige Behauptung. betreffend Sterilisationsanlagen und Dampfer­

zeuger der genannten Firma aufges·tell·t wird. 

Mein Ressort hat daher zur Frage der Gesunc1heitsgefährdung durch 
. , 

Asbest in Sterili.saJcionsanlagen und Elektrodampferzeugern das 

.Ins·titu.·t für tJm\'iel·thygiene der Universi·tät \<Tien um eine Stellung­

nahme ersucht. 

Da die Vollziehung in Angelegenheiten der Heil- und Pflegeanstal­

ten Ländersache is·t, wurden auch die Länder zu der genannten Mit­

teilung um Stellungnahme aufgefordert. 

Weiters wurde mit Stand vom 1. Jänner 1988 eine Erhebung bei allen 

Anstaltsapotheken durchgeführt. Diese Untersuchung hat ergeben, 

daß in 22 von 23 Anstal tsapotheken, vielehe sterile Infusionslösun­

gen herstellten, keine l\sbestfil ter verwendet wurden; . in der einen 

Anstal tsapotheke erfolgte die Umstellung auf Kuns·tstoffil'ter im 

Laufe des Jahres 1988. 

Zu Fragen 2 und 3: 

Eingangs sei festgestell·t, daß der Ankaüf medizinischer Geräte, 

gleichgültig welCher Preiska'tegorie, ausschließlich in die Zus·tän­

digkei t der Rechtsträger von I(ranl\:em,ms'tal ten fäll't. 
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Obwohl die Geschäftsstelle des KRAZAF nicht unbeträchtliche Mittel 

als Beitrag für den Ankauf von Geräten zur Verfügung stellt, kann 

kein Einfluß darauf ausgeübt werden, bei welchen Firmen Geräte 

angekauft werden. 

Um auch nur den Anschein von Eingriffen in bestehende Wettbewerbs­

verhältnisse zu vermeiden, werden auch keine Auskünfte darüber 

eingeholt bzw. bestehen im Ressort und in der Geschäftsstelle des 

KRAZAF auch }{eine Aufzeichnungen darüber, bei welchen Firmen Ge­

räte welchen Typs von den Rechtsträgern gekauft werden. 

Es ist mir daher mangels Unterlagen nich't möglich, diese' Fragen 

konkret zu beant\vorten. 

Zu Fragen 4 bis 6: 

Da - wie bereits zu Frage 1 ausgeführt - die Vollziehung in Ange­

legenheiten der Krankenanstalten in den Zuständigkeitsbereich der 

Länder fällt, wurden diese diesbezüglich um Stellungnahme ersucht. 

Nach Auskunft der MA 15 werden die Sterilisatoren in Wien zwischen 

viermal jährlich und einmal alle zwei Jahre von Prüfstellen über­

prüft. In Niederösterreich erfolgt die Überprüfung einmal alle 

zwei Jahre. Hinsichtlich der übrigen Bundesländer liegen noch 

keine Stellungnahmen vor. 

Zu Frage 7: 

Die Frage der Haftung im Falle eines Gesundhei'!:sschadens durch 

Asbest bei Patienten bzw. beim Personal ist nach den allgemeinen 

Schadenersatzregelungen des AßGB bZV1. des Produkthaf"tungsgesetzes 

zu beur'teilen. 
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Zu Frage 8: 

Der Vollzug der Asbestverqrdnung, .d.h. einer Verordnung gemäß § 14 

des Chemikaliengesetzes, obliegt in mittelbarer Bundesverwaltung 

dem Landeshauptmann bzw. dessen Aufsichtsorganen. Sachlich zustän­

dige oberste Behörde ist das Bundesministerium für Umwelt,' Jugend 

und Familie .. 
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